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1. Eignung zur Berufsausübung / Relevante Bildungs- und Berufsqualifikation 

a) Erklärung über die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder in die Handwerksrolle des 
Unternehmens oder Wohnsitzes  
b) Erklärung, dass nachweislich keine schweren Verfehlungen begangen wurden, die die 
Zuverlässigkeit des Unternehmens in Frage stellen.  
 
Mit dem Angebot ist der Nachweis zu erbringen entweder durch die vom öffentlichen Auftraggeber 
direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) soweit dort entsprechende Nachweise hinterlegt 
sind oder vorläufig entweder durch eine den Ausschreibungsunterlagen beiliegende „Eigenerklärung 
zur Eignung“ (bspw. Formblatt 124) oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE). 
 
Präqualifizierte Bieter sollten prüfen, ob die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Nachweise aktuell sind, 
und die Hinterlegung ggf. entsprechend anpassen. 
 
Auf Verlangen sind zur Bestätigung der Eigenerklärung innerhalb der von Vergabestelle 
vorgegebenen Frist vorzulegen: 

- Gewerbeanmeldung 
- Handelsregisterauszug 
- Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer. 

 
Hinweis auf die Abfragepflicht nach § 6 WRegG: 
Der Auftraggeber ist seit Inkrafttreten des Wettbewerbsregistergesetzes (WRegG) bei Aufträgen ab 
einem geschätzten Nettoauftragswert von 30.000, - Euro vor der Zuschlagserteilung zur Abfrage von 
Eintragungen des Bestbieters im Wettbewerbsregister verpflichtet. Der Auftraggeber wird für die 
Bieter, die für den Zuschlag infrage kommen, vor der Zuschlagserteilung einen Auszug aus dem 
Wettbewerbsregister anfordern. 
 
Beruft sich das Unternehmen zur Erfüllung der Leistung auf die Fähigkeit anderer Unternehmen, ist 
deren Eignung durch die entsprechenden Nachweise im Präqualifikationsverzeichnis nachzuweisen 
bzw. sind die o.g. Erklärungen und Bescheinigungen auch für diese anderen Unternehmen auf 
Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine 
Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 
Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmewettbewerb 
vorzulegen. 
 
Angabe der Qualifikation Objektleitung 

 

Eigenerklärung des Bieters/der Bietergemeinschaft über die Qualifikation der im Auftragsfall als 

Objektleitung eingesetzten Person. Als Objektleitung im Sinne dieses Eignungskriteriums gilt 

die Person, die als Objektleitung im Sinne der Definition des Formblatts „Angaben Aufsichts- 

und Kontrollstunden“ vom Bieter im Auftragsfall eingesetzt wird. 

 

Die im Auftragsfall als Objektleitung eingesetzte Person muss mindestens  

 

- über eine Berufserfahrung von drei Jahren als Objektleitung in Objekten verfügen, die dem 

Auftragsgegenstand gleichwertig sind, 

 

- über Deutschkenntnisse auf dem Sprachniveau B2 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen verfügen und in deutscher Sprache mündlich und schriftlich 

kommunizieren können; 

 

- und über die folgende Qualifikation verfügen:  

 

• Bestandene Ausbildung zur innungsgeprüften Objektleitung, wobei die Ausbildung 

mindestens 10 Vollzeittage1 gedauert hat und im Rahmen derer die folgenden Inhalte 

vermittelt und im Rahmen der schriftlichen Abschlussprüfung abgefragt wurden: 



Grundlagen der Reinigungs- und Hygienetechnik, Reinigungsorganisation und 

Qualitätssicherung, Angebotsbearbeitung sowie Grundlagen des Vertrags-, Arbeits- und 

Tarifrechts, Personalführung und Mitarbeiterkommunikation einschließlich Unterweisung 

und Motivation von Mitarbeitenden sowie Kundenkommunikation, 

Beschwerdemanagement und Kundenbetreuung; 

• oder bestandene Ausbildung zum Fachwirt Reinigungs- und Hygienemanagement, wobei 

die Ausbildung mindestens 8 Vollzeittage gedauert hat und im Rahmen derer die 

folgenden Inhalte vermittelt und im Rahmen der schriftlichen Abschlussprüfung abgefragt 

wurden: Grundlagen der Reinigungs- und Hygienetechnik, Technologie der Reinigungs- 

und Hygienetechnik, Betriebliche Organisation und Kostenrechnung, 

Personalmanagement und Reklamationsmanagement; 

• oder staatlich geprüfter Desinfektor²; 

• oder abgeschlossene Ausbildung im Gebäudereiniger-Handwerk; 

• oder eine zu den vorstehend genannten Qualifikationen gleichwertige Qualifikation. 

1Als Vollzeittag im Sinne dieses Eignungskriteriums gilt ein Tag mit mindestens 8 Stunden 

Ausbildungszeit.  

²Als staatlich geprüfter Desinfektor im Sinne dieses Eignungskriteriums gilt jede Person, welche 

die Voraussetzungen als „geeignete Fachkraft mit besonderer Sachkunde“ im Sinne von § 17 

Abs. 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erfüllt und als solche eingesetzt werden kann. 

 
Der Auftragnehmer hat auf Aufforderung des Auftraggebers innerhalb der vom Auftraggeber gesetzten 
Frist nachzuweisen, dass die als Objektleitung im Auftragsfall eingesetzte Person eine der genannten 
Anforderungen erfüllt. 
 
 

2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit / Andere wirtschaftliche oder finanzielle 

Anforderungen 

a) Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der 
zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Aufträgen. 
 
b) Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 
 
c) Falls zutreffend, Erklärung, dass ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde. 
 
d) Erklärung, dass das Unternehmen seine Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben 
sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, 
ordnungsgemäß erfüllt hat. 
 
e) Erklärung, dass das Unternehmen Mitglied der Berufsgenossenschaft ist. 
 
Mit dem Angebot ist der Nachweis zu erbringen entweder durch die vom öffentlichen Auftraggeber 
direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) soweit dort entsprechende Nachweise hinterlegt 
sind oder vorläufig entweder durch eine den Ausschreibungsunterlagen beiliegende „Eigenerklärung 
zur Eignung“ (bspw. Formblatt 124) oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE). 
 
Präqualifizierte Bieter sollten prüfen, ob die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Nachweise aktuell sind, 
und die Hinterlegung ggf. entsprechend anpassen. 
 
Auf Verlangen sind zur Bestätigung der Eigenerklärung innerhalb der von der Vergabestelle 
vorgegebenen Frist vorzulegen: 

- a) Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend 
testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen. 

- b) Falls zutreffend, rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan. 
- c) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit das Unternehmen 

beitragspflichtig ist), Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung 



in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt) sowie eine 
Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG. 

- d) Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für das 
Unternehmen zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen. 

 
Beruft sich das Unternehmen zur Erfüllung der Leistung auf die Fähigkeit anderer Unternehmen, ist 
deren Eignung durch die entsprechenden Nachweise im Präqualifikationsverzeichnis nachzuweisen 
bzw. sind die o.g. Erklärungen und Bescheinigungen auch für diese anderen Unternehmen auf 
Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine 
Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

 
Betriebshaftpflichtversicherung 
 
Eigenerklärung des Bieters/der Bietergemeinschaft bezüglich einer bestehenden 
Betriebshaftpflichtversicherung des Bieters/der Mitglieder der Bietergemeinschaft mit mindestens 
— Personenschäden: 5.000.000,00 EUR;  
— Sach- und Umweltschäden: 5.000.000,00 EUR;  
— Vermögensschäden: 1.000.000,00 EUR;  
— Bearbeitungsschäden: 1.000.000,00 EUR;  
— Schlüsselverlust: 200.000,00 EUR. 
bei einem in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenen Versicherungsunternehmen. 
 
Sollte der Bieter/die Mitglieder der Bietergemeinschaft nicht über eine Betriebshaftpflichtversicherung 
verfügen, welche die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, hat der Bieter/die Bietergemeinschaft zu 
erklären, dass er/sie im Auftragsfall eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließen wird, welche alle 
vorgenannten Anforderungen erfüllt. 
 
Im Auftragsfall muss dem Auftraggeber ein Nachweis über vorgenannte Versicherung innerhalb von 
14 Tagen nach Zuschlagserteilung vorgelegt werden. 

 
 
3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit / Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen 
 
a) Erklärung, dass das Unternehmen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren 
Leistungen ausgeführt hat, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. 
 
b) Erklärung, dass dem Unternehmen die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte 
zu Verfügung stehen. 
 
Mit dem Angebot ist der Nachweis zu erbringen entweder durch die vom öffentlichen Auftraggeber 
direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) soweit dort Nachweise entsprechend 
vergleichbarer Referenzen hinterlegt sind oder vorläufig entweder durch eine den 
Ausschreibungsunterlagen beiliegende „Eigenerklärung zur Eignung“ (bspw. Formblatt 124) oder eine 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE). 
 
Die Vorlagepflicht vergleichbarer Referenzen gilt auch für präqualifizierte Bieter, diese sollten daher 
prüfen, ob die im PQ-Verzeichnis hinterlegten Nachweise vergleichbare Referenzen betreffen und die 
Hinterlegung ggf. entsprechend anpassen. Alternativ können die Referenzen auch mit dem Angebot 
übermittelt werden. Sofern die Eignung nicht durch vergleichbare Referenzen nachgewiesen wird, ist 
das Angebot auszuschließen. 
 
Auf Verlangen sind zur Bestätigung der Eigenerklärung innerhalb der von der Vergabestelle 
vorgegebenen Frist vorzulegen: 
a) Referenzen über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen 
Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten 
Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen 
sind. 
 
b) Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren 
jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert 
ausgewiesenem technischen Leitungspersonal. 



 
Beruft sich das Unternehmen zur Erfüllung der Leistung auf die Fähigkeit anderer Unternehmen, ist 
deren Eignung durch die entsprechenden Nachweise im Präqualifikationsverzeichnis nachzuweisen 
bzw. sind die o.g. Erklärungen und Bescheinigungen auch für diese anderen Unternehmen auf 
Verlangen vorzulegen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine 
Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 
Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmewettbewerb 
vorzulegen.  
 

Referenzangabe 

Eigenerklärung des Bieters/der Bietergemeinschaft über mindestens drei und höchstens fünf 

geeignete Referenzen des Bieters, eines Mitglieds oder der Mitglieder der Bietergemeinschaft über in 

den letzten höchstens drei Jahren erbrachten Reinigungsleistungen, jeweils mit den in den 

Referenztabellen geforderten Angaben. 

 

Damit eine Referenz innerhalb des vorgegebenen Dreijahreszeitraums als erbracht gilt, darf die 

Referenz nicht vor Ablauf eines Zeitraums von drei Jahren vor der Frist zur Abgabe der Angebote 

beendet worden sein.  

 

Eine Referenz ist geeignet, wenn jeweils alle nachfolgenden Anforderungen erfüllt sind: 
 

• Gegenstand der Referenz sind/waren Unterhaltsreinigungsleistungen (UR). 

• Der Erbringungszeitraum (Zeitraum der Leistungserbringung) der Referenz beträgt mindestens 12 

Monate; d. h. die referenzgegenständlichen Leistungen müssen mindestens 12 Monate in Folge 

erbracht worden sein.  

• Die Unterhaltsreinigungsleistungen (UR) wurden in einem Gebäude oder mehreren Gebäuden 

erbracht, das bzw. die überwiegend Büro- oder Verwaltungszwecken dient bzw. dienen. 

• Jahresreinigungsfläche UR:  

o Wenn der Bieter/die Bietergemeinschaft ausschließlich ein Angebot für die Lose 3, 4 und 5 

abgibt – sei es für ein einzelnes dieser Lose, für mehrere oder für alle diese Lose – muss die 

Jahresreinigungsfläche UR der Referenz mindestens 350.000 m² betragen.  

o Wenn der Bieter/die Bietergemeinschaft ein Angebot für das Los 1 oder 2 oder ein Angebot 

für alle diese Lose abgibt, muss die Jahresreinigungsfläche UR der Referenz mindestens 

850.000 m² betragen. Diese höhere Jahresreinigungsfläche von mindestens 850.000 m² gilt 

dann automatisch auch für alle zusätzlich angebotenen Lose 3, 4 und 5. Die geringe 

Mindestgrenze der Jahresreinigungsfläche von 350.000 m² gilt somit nur, wenn der Bieter/die 

Bietergemeinschaft kein Angebot für die Lose 1 oder 2 abgibt. 

• Die Referenz wurde aus Sicht des Referenzauftraggebers vertragskonform erbracht. 

 

Referenzauftraggeber kann ausschließlich der Vertragspartner des Bieters oder des Mitglieds der 

Bietergemeinschaft sein, dass die Referenz erbracht hat. 

 


